
 ALLGEMEINE HAFTPFLICHT                   BESONDERE BEDINGUNG  AH425.2

 AUTOMATISCHE WASCHANLAGEN

 Der Versicherungsschutz bezieht sich abweichend von Art 7.10.1 und 7.10.2 AHVB auch auf Schaden-
 ersatzverpflichtungen wegen Beschädigung und Vernichtung von Kraftfahrzeugen durch den Betrieb einer
 automatischen Waschanlage.
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